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MaterialmiBig wurde nirgends gespart (Spenglerarbeiten in Kupfer usw.), hingegen
verzichteten wir auf eine Entfeuchtung des Mauerwerkes, mit dem Risiko einer geringen
Fleckenwirkung tber dem Terrain. Unter dem EinfluBB der Zentralheizung bleibt das
Mauerwerk ohnehin trockener als vordem.

Anmerkung :

1 Dic Angaben verdanke ich Reallehrer Armin Miiller, Lichtensteig. Vgl. ferner: Heinrich Edel-
mann, Lichtensteig, Geschichte des Toggenburgischen Stadtchens, Fehrsche Buchhandlung, St. Gallen
1944, sowie Albert Knoepfli, Kunstgeschichte des Bodenseeraumes, Band 2, Sigmaringen 1969.

PUNKTEBEWERTUNG SCHUTZWURDIGER BAUTEN
Von Gottlieb Loerischer

Die Frage, nach welchen Kvriferien schutzwiirdige Gebaude bewertet werden sollen,
hat schon viel Kopfzerbrechen verursacht und wird immer brennender. Denn wo noch
keine Inventare staatlich geschiitzter Baudenkmailer bestehen, kann nicht mehr lange
zugewartet werden, sonst sind diese unwiederbringlich verloren oder entwertet. Es geniigt
nicht mehr, sie im AnschluB an eine 6ffentlich subventionierte Restaurierung unter
Schutz zu stellen. Sicher muB} die «Schnitthéhe» von Gegend zu Gegend verschieden an-
gesetzt werden, gemil den unterschiedlichen Kulturlandschaften. Bereits in der Schweiz
wire es kaum moglich, ein allgemein verbindliches Bewertungssystem einzufithren. Man
denke nur an die landschaftlich und historisch bedingten Verschiedenheiten, zu schweigen
von der véllig anders gearteten Situation in béduerlich verbliebenen und industrialisierten
Regionen. Andrerseits hiangt die Zahl der ausgewihlten Gebdude davon ab, ob man einen
moglichst umfassenden Schutz erstrebt oder sich zum vornherein auf ein Minimum be-
schriankt, daran jedoch unerschiitterlich festhilt. Mehr und mehr wird aber der Umfang
des Schutzinventars zu einer Frage der Finanzen. Denn wenn der Denkmalpflege nur geringe
Mittel zur Verfiigung stehen, kann die Flut der Renovations-, Umbau- und Abbruchvor-
haben nicht gemeistert werden.

Trotz der bestehenden grofen Unterschiede bei den Voraussetzungen diirfte es nicht
ohne Interesse, vielleicht sogar von Nutzen sein, sich tiber ein Testsystem zu informieren,
das sich in zehn Jahren eingespielt und nicht schlecht bewahrt hat.

Im kleinen, doch vielgestaltigen Kanton Solothurn wurde 1932 eine Altertiimer-Verordnung
erlassen mit dem Hauptziel, ein prophylaktisches Schutzinventar aufzustellen. Die Mit-
glieder der entsprechenden Kommission — meist Lehrer und Lokalhistoriker — fithrten
diese Arbeit in den Jahren 1938-1949 durch, unter der Kontrolle des kantonalen Konser-
vators. Die Zeitlage war dem Unternehmen giinstig; es gab kaum Einsprachen, denn
niemand dachte an die kommende tberbordende Bautitigkeit, die fur historische Ge-
bidude eine todliche Gefahr bringen wiirde. Die gemeindeweise vom Regierungsrat ge-
nehmigten Inventare umfassen nicht nur Gebiude, von der Kirche bis zum Ofenhaus,
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sondern auch Bauteile und Einzelobjekte (Steinkreuze, Brunnen, Grenzsteine usw.), total
gegen 3000 Nummern. Die juristische Handhabe besteht in der Eintragung eines Servituts
(offentlich-rechtliche Eigentumsbeschrinkung) im Grundbuch. Was geschiitzt ist, darf
ohne Bewilligung durch den zustiandigen Ausschull der Denkmalpflege nicht verdndert
werden. Rekursinstanz bei Streitfillen ist der Regierungsrat. Fiir Restaurierungen und
andere Entschadigungen stehen heute vom Kanton jiahrlich 300 ocoo bis 400 ooo Franken
zur Verfiigung.

Als in den finfziger Jahren die Renovationen einsetzten, sollte sich bald erweisen, dal3
die einzelnen Ortsinventare grofle Unterschiede in der « Schnitthohe» aufwiesen. Da standen Objekte
unter Schutz, die auBBer dem Alter keine Qualitdten aufwiesen und solche, die aus Bau-
falligkeit (Speicher) oder wegen der exponierten Lage (Geschiftszentrum) nicht zu hal-
ten waren. Andererseits war die Zeitgrenze zu weit zurtickgeschoben worden. Das 19. Jh.
war mit seinen teils imposanten Bauern- und Biirgerhdusern kaum berticksichtigt.

Immer gebieterischer dringte sich eine Revision auf, immer dringender wurde ein
Instrumentarium fiir mioglichst objektive Bewertung. Nach Fertigstellung des ersten solothurni-
schen Kunstdenkmalerbandes machte sich der Ausschul3 der Denkmalpflege mit dem un-
vergessenen Anton Guldimann, dem versierten Mitarbeiter Bruno Aeschlimann und dem
Verfasser an die Arbeit. Von vorerst fiinf Kriterien ging es nach einigem Probeln auf
acht. Wir versuchten, die einzelnen Fragen unterschiedlich zu bewerten, weitere Krite-
rien einzufithren (zum Beispiel die Einstellung der Eigentiimer, die wirtschaftlichen
Uberlebenschancen), die Punktzahlen um einer gréBeren Genauigkeit willen auf zehn
auszudehnen. Doch wurden mit zunehmender Differenzierung die Bewertungen kaum
ergiebiger, wohl aber komplizierter und schwieriger fiir die Praxis. Die Anzahl der Punkte
wurde schlieBlich auf o bis 5 fixiert, die Zahl der Fragen blieb bei 8 — mit der Moglichkeit
einer abschlieBenden Korrektur nach oben und unten fiir besondere Fille. Ausgenommen
wurden zum vornherein die kirchlichen Bauwerke, die nach andern Maf3stiben bewertet
werden. Bei Klein- und Fahrnisbauten gilt das Schema nur bedingt.

Nachdem weit tiber tausend Gebidude (je dreimal) getestet sind — von den Mitgliedern
des Ausschusses, von weiteren Mitarbeitern und zwei Studentinnen der Kunstgeschichte —
hat sich eine gewisse Routine herausgebildet, die eine weitgehende Objektivitiat gewéhr-
leistet.

Zu der Bewertung nach den acht verschiedenen Gesichtspunkten (Standort, Umge-
bung, Veranderungen, Qualitit, Typ, Zustand, Inneres, Alter, eventuell Zuschlag) ist
folgendes zu bemerken:

Standort: Gemeint ist der Stellenwert im Ortsbild, in einer Baugruppe, in einem
Straflen- oder Platzraum, in einer besonderen topographischen Situation. Fiinf bezeichnet
die exponierteste, aber auch verwundbarste Lage, null eine weder im architektonischen
Zusammenhang noch in der Landschaft erhebliche Rolle.

Umgebung : Es ist die Frage nach dem «Lebensraum» des Gebiudes, der zugehorigen
Ambiance, dem Grad der Unversehrtheit der benachbarten Hauser und Gruppen. Je
mehr die unmittelbare Umgebung des Objektes verfremdet ist, desto ungtinstiger fur die
Einstufung. Daraus folgt, daB3 auch die Umgebung eines Baudenkmals in den Schutz ein-
bezogen wird, «soweit es zur Erhaltung des architektonischen und geschichtlichen Zu-
sammenhangs erforderlich ist» (Altertimer-Verordnung § 4). Die Sorgfaltspflicht in
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Bauten-Test Aetingen SO. Abb. 1. Pfarrhaus, 1959 restauriert, spitere Anbauten entfernt, innen moderni-
siert. — Abb. 2. Ehemaliger Gerichtsstock, mitten im Dorf, fast unversehrt. — Abb. 3. Bemalter Kachelofen
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bezug auf die Umgebung wird neuerdings auch in die Subventionsbedingungen des
Bundes aufgenommen.

Verdnderungen: Meistens bedeuten einschneidende bauliche Verianderungen eine mehr
oder weniger starke Entwertung des Gebiaudes. Ausgenommen sind die seltenen Fille, da
mit so viel Takt und Einfiihlung vorgegangen wurde, daB3 der Grundcharakter und die
Wiirde des Bauwerks nicht beeintrachtigt wurden. Moderne Eingriffe wirken fast immer
entwertend, weil die Bedurfnisse des Tages und die modernen Materialien zu sehr in den
Vordergrund gertickt werden.

Qualitat: Es geht nicht nur um die architektonische Leistung, sondern um die Sorgfalt
und Differenziertheit der bau- und kunsthandwerklichen Arbeit, auch im Detail. Da die
Wertskala eher dem Durchschnittsgebaude auf dem Lande entspricht, erhalten eigent-
liche Kunstdenkméler am Schlul3 der Bewertung einen Zuschlag.

Typ: Zunichst wird der reine, unverdorbene Haustyp angesprochen und nach seiner
Haufigkeit befragt -- omnia rara cara. Durch geschickte Verdanderungen kann ein neuer,
architektonisch interessanter Typ entstehen (zum Beispiel Solothurner Turmlihduser),
der das Gebaude aufwertet. Entstellende Eingriffe verschleifen jedoch den ursprunglichen
Bautyp und beeintrichtigen ihn.

Bauten-Test Aetingen SO. Abb. 4. Bemalter Kachelofen



Bauten-Test Aetingen SO. Abb. 5. Bauernhaus Andres (1838), stattliches, fast intaktes « Rieghaus» mit
gleichzeitiger Scheune. — Abb. 6. Speicher Messer (1700), Hilbling-Stinderbau, schéne Details, leider
durch Wagenschépfe beeintrichtigt
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Lustand: Hier geht es um die Skala zwischen tadellosem baulichem Zustand und to-
taler Verwahrlosung, wobei das Mittel zwischen AuBerem und Innenraum gezogen wird.
Ein baulich hiibsch instandgestelltes, aber verrenoviertes Gebdude schneidet hier gut ab,
wihrend ein unverindertes, aber zerfallendes Haus punktlos ausgeht.

Inneres: Am hochsten bewertet wird ein radumlich wie ausstattungsmiBig intaktes
Interieur. In dem Malle, wie es verandert wurde — anderen Zwecken oder modernen Be-
dtrfnissen entsprechend — reduziert sich die Punktzahl. Ist beim Testrundgang eine Be-
sichtigung nicht moglich und lassen sich dullerlich keine zuverldssigen Schlisse ziehen,
so wird eine mittlere Punktzahl (3) eingesetzt.

Alter: Je dlter, desto kostbarer. Hier gilt ein starres System: 16. Jh. 5 Punkte, 17. Jh.
4 Punkte, 18. Jh. g3 Punkte, erste Hilfte 1g9. Jh. 2 Punkte und zweite Hélfte 19. Jh. 1 Punkt.
Vor 1500: Zuschlag. Bei verschiedenen Baudaten dominiert dasjenige, welches dem Ge-
baude das Geprige gegeben hat.

Eventueller Juschlag oder Abzug: Zuschliage sind zunichst fiir auBlerformale Kriterien vor-
gesechen. Kommt dem Gebaude eine Art Symbolwert zu (Pfarrhaus, letzte Hammer-
schmiede, ehemaliger Gerichtsstock), ist es geschichtlich von Bedeutung bzw. aktenmalig
gut belegt, schlieBlich: steht es in Verbindung mit einer historischen Personlichkeit?
Dann aber kann der Zuschlag einer der acht Bewertungen gelten, wenn die Bedingungen
in hervorragendem MafQe erfiillt sind. — Ein Abzug ist dann vorzunchmen, wenn grofle
Schwierigkeiten fiirdenungeschmailerten Fortbestand oder die Existenz tiberhaupt bestehen.

Zum besseren Verstindnis sei hier ein Beispiel aus der Praxis angefithrt:

=
Q

Gemeinde: Aetingen 86 g _;:2
: | 5|5 ¥ 5
E| 2|2 |8 ERE = | &
s g ) 3 5 3 -
w | R | |d|E|RE |22 ]E
Pfarrhaus (Nr. 26) 1597 und 1654 ... 4 5 4 4 4 5 3 4 1 34
Ehem. Gerichtsstock (Nr. 43) 18. Jh. . 5 4 4 3 4 3 4 3 I 31
Bauernhaus Andres (Nr. 16) 1838 ... 4 4 4 2 2 4 4 2 26
Speicher Messer (Nr. 3) 1700 ....... 2 4 2 2 3 3 5 3 25

Die Bewertungen der drei Testpersonen werden jeweils sofort miteinander verglichen.
Betrdagt der Unterschied einen Punkt oder mehr, so durchgeht man gemeinsam nochmals
die Ergebnisse und bespricht die einzelnen Kriterien. Erst dann wird der Durchschnitt als
endgiiltige Bewertung eingesetzt.

Die Testblatter bleiben in den gemeindeweise angelegten Mappen, um bei einer ver-
anderten Situation, vor allem aber bei Restaurierungen, zu Rate gezogen zu werden.

Theoretisch wiare eine Punktzahl von tiber 40 moglich. Dies trifft aber nur in seltenen
Féllen zu, bei hervorragenden Staatsbauten oder Patriziersitzen. Nach zahllosen Ver-
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Bauten-Test Aetingen SO. Abb. 7. 1. Pfarrhaus: Eingang und Fenster von 1597. — 2. Pfarrhaus: Tiir-
klopfer. — 3. Pfarrhaus: Schlof3 der Kellertiire. — 4. Bauernhaus Andres: Geschnitzter Bug an der
«Runde» — 5. Speicher Messer: Hirtentaschen-SchloB3. — Nach Zeichnungen des Verfassers

gleichen bei verschiedenartigen Haustypen in verschiedenen Gegenden kristallisierte sich
eine «Schnitthohe» heraus, die bei 25 Punkten liegt. Was unter dieser Grenze bleibt,
wird nicht — oder nicht mehr — geschiitzt. Nur wenn der Eigentiimer es ausdriicklich
wiinscht (solche Fille gibt es!) und die Absicht besteht, das Gebdude durch eine Restau-
rierung aufzuwerten, kommt es ins Inventar.

Bei einem Total von 32 und mehr Punkten stufen wir intern das Bauwerk in eine Son-
dergruppe ein und versuchen im Restaurierungsfall, eine Bundessubvention zu erlangen.

Die Durchfiihrung der Bautentests im ganzen Kantonsgebiet ist natiirlich von Jahres-
zeit und Witterung abhingig und leider sehr zeitraubend, da man auch mit den Eigen-
timern reden und sie vom Sinn der Schutzmafnahmen tberzeugen muf3. Mithsamer
noch gestaltet sich die Umseizung in die Praxis. Bei den Objekten, die weiter unter Schutz
bleiben, weil sie 25 oder mehr Punkte aufweisen, gentuigt es, den Besitzer schriftlich davon
zu benachrichtigen und im Abstand von vier Jahren ein neues Zirkular zu verschicken,
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damit die Schutzbestimmung nicht vergessen wird. Viele Besitzer von Bauten, die neu
fir den Denkmalschutz vorgesehen sind, sehen jedoch darin einen zu groBen Eingriff in
die personlichen Eigentumsrechte und erheben Einsprache. Beim gegenwirtig immer
mehr um sich greifenden materiellen Denken und der tiberspitzten Bauspekulation ist das
begreiflich. Es mull dann in jedem einzelnen Fall versucht werden, zu einer Einigung zu
kommen, notfalls mit Konzessionen. Die Aussicht auf unentgeltliche Beratung im Fall
einer baulichen Verinderung und auf einen Beitrag an die subventionierbaren Kosten
(fir Erhaltung und Restaurierung des alten Bestandes) vermag jedoch manchen Wider-
stand zu uberwinden.

Die bereinigten Schutzinventare werden auch den Ammannamtern und den Baupri-
sidenten der Gemeinden zugestellt, damit sie uns allfillige Baugesuche melden. Doch haben
sich die Eigentlimer meistens schon vorher mit uns in Verbindung gesetzt.

Im stark industrialisierten Kanton Solothurn wandelt sich das Bild der Siedlungen in
bedngstigender Weise. Charaktervolle, unverwechselbare Dérfer stehen in Gefahr, durch
ungezligeltes spekulatives Bauen verwustet zu werden. Das prophylaktische Schutzinven-
tar fur erhaltenswiirdige Baudenkmailer und deren Umgebung vermag viel Unheil abzu-
wenden. Es mul3 aber ergidnzt werden durch den Orishildschutz, der ganze historische Bau-
gruppen umfafB3t und sie besonderen Vorschriften unterstellt. MaBgeblich soll hier nicht
die Bauverordnung sein, sondern der heutige Bestand. Neues muf3 sich ihm einfligen oder
in andern Zonen gebaut werden. Nachdem im Solothurnischen die Ortsbilder und Bau-
gruppen empirisch erfal3t und, wo es noch anging, in Bauzonenplanen eingetragen sind,
wird gegenwirtig mit den Planern (Gruppe Nordwestschweiz) ein Testsystem fiir den
Ortsbildschutz erarbeitet.

Es ist zu hoffen, daB3 es den (nach und nach doch vereinten) Bemithungen gelingen wird,
das allgemeine Bauchaos in unseren ererbten Siedlungen einzudimmen. Die Bauten-
und die Siedlungstests konnten dafiir eine solide Grundlage bilden.

DAS SCHWEIZERISCHE KUNSTDENKMALERWERK ZWISCHEN
BEHARREN UND BEWEGUNG

Von Paul Hofer
St monumentum requiris, circumspice

Christopher Wren

Wer versucht, sich vom Ganzen der Kunsttopographie unseres Landes in ihrem heuti-
gen Stande Rechenschaft zu geben, bewegt sich hart am Rand der AnmaBung. Wohl nur
noch ganz wenige werden sich der Illusion hingeben, die duBern und die innern Dimen-
sionen eines Werks von heute 56 starken Banden und insgesamt knapp 30 ooo Druckseiten
auch nur im Umril3 zu Gberblicken®. Und das sind, voraussichtlich, noch nicht viel mehr
als Halbwerte. Ein groBes Werk hat seine Halbzeit erreicht; angemessener Zeitpunkt noch

420



	Punktebewertung schutzwürdiger Bauten

